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INFORMATION 
Förderung unternehmerischen Know-hows

 
Wer fördert?! 

Zuständig für die Umsetzung des Programms ist das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die 
Maßnahme wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 
der Europäischen Union kofinanziert. 

Wer wird gefördert?! 

Die „Förderung unternehmerischen Know-hows" richtet sich an 

• Junge Unternehmen, die nicht länger als zwei Jahre am Markt sind 
(Jungunternehmen) 

• Unternehmen ab dem dritten Jahr nach der Gründung 
(Bestandsunternehmern) 

• Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden – 
unabhängig vom Unternehmensalter (Unternehmen in Schwierigkeiten) 

Nicht antragsberechtigt sind unabhängig vom Beratungsbedarf: 

• Unternehmen sowie Angehörige der Freien Berufe, die in der 
Unternehmens-, Wirtschaftsberatung, Wirtschafts- oder Buchprüfung oder 
Steuerberatung bzw. als Rechtsanwalt, Notar, Insolvenzverwalter oder in 
ähnliche Weise beratend oder schulend tätig sind oder tätig werden 
wollen 

• Unternehmen, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde oder die die Voraussetzungen für die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens erfüllen 

• Unternehmen, die in einem Beteiligungsverhältnis zu 
Religionsgemeinschaften, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder zu deren Eigenbetriebe stehen 

• Gemeinnützige Unternehmen und gemeinnützige Vereine sowie 
Stiftungen 
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Was wird gefördert?! 

Die Beratung für Jungunternehmen und Bestandsunternehmen kann im Rahmen 
der folgenden Beratungsschwerpunkte gefördert werden: 

• Allgemeine Beratungen 

Allgemeine Beratungen zu allen wirtschaftlichen, finanziellen, personellen 
und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung 

Bestandsunternehmen dürfen pro Beratungsschwerpunkt nicht mehr als fünf 
Tage in Anspruch nehmen. Die Beratungstage müssen nicht aufeinanderfolgen. 
Die Berichterstellung sowie die Reisezeiten können außerhalb dieses 
Zeitrahmens liegen. 

Was wird NICHT gefördert?! 

Nicht gefördert werden Beratungen, die 

• ganz oder teilweise mit anderen öffentlichen Zuschüssen einschließlich 
Mitteln der Strukturfonds und des ESF finanziert werden. 

• Vermittlungstätigkeiten beinhalten und/oder deren Zweck auf den Erwerb 
von bestimmten Waren oder Dienstleistungen gerichtet ist, die von den 
Beraterinnen oder Beratern selbst vertrieben werden. 

• überwiegend Rechts- und Versicherungsfragen sowie steuerberatende 
Tätigkeiten, wie z. B. die Ausarbeitung von Verträgen, die Aufstellung von 
Jahresabschlüssen oder Buchführungsarbeiten zum Inhalt haben. 

• überwiegend gutachterliche Stellungnahmen zum Inhalt haben. 
• den Verkauf/Vertrieb von Gütern oder Dienstleistungen, insbesondere 

individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) sowie sonstige Umsatz 
steigernde Maßnahmen einschließlich des entsprechenden Marketings 
von Ärztinnen oder Ärzten, Zahnärztinnen oder Zahnärzten, 
Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten, Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktikern und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Inhalt 
haben. 

• ethisch-moralisch nicht vertretbare oder gegen Recht und Ordnung 
verstoßende Inhalte zum Gegenstand haben. 

Wo und wie wird der Antrag gestellt?! 

Die Antragstellung erfolgt online über die Antragsplattform des BAFA. Eine der 
Leitstellen prüft den Antrag vorab und informiert den Antragsteller über das 
Ergebnis. Erst dann darf ein Beratungsvertrag unterschrieben bzw. mit der 
Beratung begonnen werden. Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen. 
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Das Verfahren läuft in 4 Schritten ab: 

1. Antragsstellung 
2. Nachweise 
3. Anmeldung 
4. Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses 

 

1. Antragstellung 

Vor Antragstellung müssen Jungunternehmen und Unternehmen in 
Schwierigkeiten ein kostenloses Informationsgespräch mit einem regionalen 
Ansprechpartner über die Zuwendungsvoraussetzungen führen. 
Bestandsunternehmen ist es freigestellt, ein Informationsgespräch in Anspruch zu 
nehmen. Die Auswahl des regionalen Ansprechpartners ist den jeweiligen 
Unternehmen überlassen. Es muss sich um einen bei einer Leitstelle registrierten 
regionalen Ansprechpartner handeln, der auf der „Liste Regionalpartner der 
Leitstelle“ (siehe Reiter „Publikationen“ unter „Informationen zum Thema“) 
verzeichnet ist. 

Zwischen Gespräch und Antragstellung dürfen nicht mehr als drei Monate 
liegen. 

Anträge auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten einer geplanten 
Beratung können nur online über die Antragsplattform des BAFA gestellt werden 
(siehe Reiter „Formulare“). Antragsteller und Zuwendungsempfänger ist das 
beratene Unternehmen. Der Antragstellende muss im Rahmen des 
Förderverfahrens mindestens die Zahlung seines Eigenanteils nachweisen. Der 
Eigenanteil ist die Differenz zwischen den förderfähigen Beratungskosten und 
dem zu erwartenden Förderzuschuss. 

Die eingeschaltete Leitstelle prüft vorab die formalen Fördervoraussetzungen 
und informiert das Unternehmen über das Ergebnis, die Bedingungen der 
Förderungen sowie die Vorlagefristen für den Verwendungsnachweis. 
Anschließend leitet sie die Unterlagen an das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Entscheidung weiter.  

Erst nach Erhalt dieser unverbindlichen Inaussichtstellung der Förderung kann 
mit der Beratung begonnen werden, ansonsten kann kein Zuschuss gewährt 
werden. Eine rückwirkende Förderung ist ausgeschlossen. Als Beginn der 
Beratung zählt auch der Abschluss eines Vertrages über die zu erbringende 
Maßnahme. 

2. Nachweise 

Spätestens sechs Monate nach Erhalt des Informationsschreibens müssen der 
Leitstelle folgende Unterlagen im elektronischen Verfahren vollständig vorgelegt 
werden: 
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• Ausgefülltes und vom Antragstellenden eigenhändig unterschriebenes 
Verwendungsnachweisformular 

• Vom Antragstellenden ausgefülltes und unterschriebenes Formular zur EU-
KMU-Erklärung und De-minimis-Erklärung 

• Das Bestätigungsschreiben des regionalen Ansprechpartners über die 
Führung des Informationsgesprächs (nur bei Jungunternehmen und 
Unternehmen in Schwierigkeiten) 

• Beratungsbericht 
• Rechnung des Beratungsunternehmens 
• Kontoauszug des Antragstellenden über die Zahlung des Honorars bzw. 

des Eigenanteils 

Das Verwendungsnachweisformular finden Sie im Reiter „Formulare“. 

Link: 
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/
Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html 

3. Anmeldung 

Zum Anmelden benötigen Sie Ihre Vorgangsnummer sowie Ihre Postleitzahl. Die 
Vorgangsnummer finden Sie auf dem Schreiben (rechts oben unter „Mein 
Zeichen“), mit dem Sie informiert wurden, dass Sie mit der Beratung beginnen 
dürfen. Sie geben nur die sieben Zahlen nicht aber die Abkürzung „UBF“ ein. Der 
Themenbereich ist „Unternehmensberatung Verwendungsnachweis“. 
Anschließend füllen Sie alle Felder aus, gehen über „Weiter“ auf die zweite Seite 
und laden dort die EU-KMU- und De-minimis-Erklärung (das Formular „EU-KMU-
Erklärung und De-minimis-Erklärung“ finden Sie rechts im Downloadbereich), 
wenn nötig (nur bei Jungunternehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten) 
das Bestätigungsschreiben, den Beratungsbericht, die Beraterrechnung und 
Ihren Kontoauszug hoch. 

Nachdem Sie diese Unterlagen hochgeladen haben, gehen Sie auf den Button 
„Zur Übersicht“ und prüfen Ihre Angaben sowie die hochgeladenen Dokumente. 
Sie haben jetzt noch einmal die Möglichkeit zur Korrektur („Eingabe 
korrigieren“). Ansonsten können Sie Ihre Unterlagen über den Button 
„absenden“ verschicken. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link 
zu Ihrem vorbefüllten Verwendungsnachweisformular. Dieses Formular müssen 
Sie ausdrucken, unterschreiben und über den „Upload-Bereich“ hochladen und 
versenden.  Erst mit Ihrer Unterschrift ist Ihr Verwendungsnachweis frist- und 
formgerecht erstellt. 

Wenn Sie Unterlagen nachreichen wollen (z. B. aufgrund einer Anhörung), sind 
diese ebenfalls über den „Upload-Bereich“ hochzuladen. 

4. Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses 

Die Leitstelle prüft im Anschluss die vorgelegten Unterlagen auf 
Übereinstimmung mit der Rahmenrichtlinie vor, führt notwendige 
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Sachverhaltsaufklärungen durch und leitet diese mit einem Votum versehen an 
die Bewilligungsbehörde zur Entscheidung weiter. 

Die Bewilligung und Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach abschließender 
Prüfung der Antrags- und Verwendungsnachweisunterlagen durch das BAFA. 
Sämtliche Unterlagen müssen vollständig und fristgerecht bei der Leitstelle 
eingegangen sein und zum Zeitpunkt der Entscheidung durch die 
Bewilligungsbehörde alle gemäß dieser Rahmenrichtlinie geregelten 
Fördervoraussetzungen erfüllen. 

Der Zuschuss wird als De-minimis-Beihilfe gewährt. 

Wie hoch ist die Förderung?! 

Die Höhe des Zuschusses orientiert sich an den maximal förderfähigen 
Beratungskosten (Bemessungsgrundlage) sowie dem Standort des 
Unternehmens. 

HÖHE DES BERATUNGSZUSCHUSSES 
 

Unternehmensart Bemessung
sgrundlage Region Fördersatz maximaler 

Zuschuss 

Junge Unternehmen 4.000 Euro neue Bundesländer 
(ohne Berlin und ohne 
Region Leipzig) 

80% 3.200 Euro 

nicht länger als 2 
Jahre am Markt 

Region Lüneburg 60% 2.400 Euro 

  alte Bundesländer 
(ohne Region 
Lüneburg) 

50% 2.000 Euro 

  mit Berlin und Region 
Leipzig 
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Bestandsunternehm
en 

3.000 Euro neue Bundesländer 
(ohne Berlin und ohne 
Region Leipzig) 

80% 2.400 Euro 

ab dem dritten Jahr 
nach Gründung 

Region Lüneburg 60% 1.800 Euro 

  alte Bundesländer 
(ohne Region 
Lüneburg) 

50% 1.500 Euro 

  mit Berlin und Region 
Leipzig 

Unternehmen in 
Schwierigkeiten 

3.000 Euro alle Standorte 90% 2.700 Euro 

Wichtige Links für den Antrag?! 

Online-Portal zur Antragstellung 
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/
Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html 

Online-Portal zur Antragstellung 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung 

Klassifikation des Unternehmens: 
https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/url.jsf?item=47191&v
ariant=wz2008 

Selbsterklärung des Antragstellers - EU-KMU- und De-minimis-Erklärung 
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderun
g/unb_formular_de_minimis_erklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=6 

Upload der Dokumente 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload 

Online-Portal zum Verwendungsnachweis 
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatungvn 

https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung
https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/url.jsf?item=47191&variant=wz2008
https://www.klassifikationsserver.de/klassService/jsp/common/url.jsf?item=47191&variant=wz2008
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/unb_formular_de_minimis_erklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/unb_formular_de_minimis_erklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://fms.bafa.de/BafaFrame/upload
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatungvn
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatungvn

